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Beschlussübersicht 
(Beschlussvorlage mit den bisherigen Beratungsergebnissen) 

 

Beschlussvorlage 
Gemeinde Ventschow 
 
Federführend: 
Sozialamt 

Vorlage-Nr: 
Status: 
Aktenzeichen: 
Datum: 
Einreicher: 

VO/GV11/2008-044 
öffentlich 
 
05.05.2008 
Bürgermeister 

Platzkosten ab dem 01.01.2008 für die Kindertagesstätte Ventschow 
durch veränderte Landes- und Kreismittel 

Beratungsfolge: 

Beratung Ö / N Datum Gremium 

Ö 19.05.2008 Gemeindevertretung Ventschow  

 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Ventschow beschließt, sich ab dem 01.01.2008 gemäß § 20 KiföG 
M-V  mit 50 von Hundert an den Platzkosten für die Kindertagesstätte Ventschow, die nicht 
durch Landes- und Kreismittel gedeckt werden, zu beteiligen. 
 
Die Platzkosten werden wie folgt beschlossen: 
 
  Platzkosten   Anteil   Elternbeiträge  Anteil Gemeinde 
     Land/Kreis 
 
Kinderkrippe 
ganztags 716,35 €  261,00 € 227,67 €  227,68 € 
Teilzeit  477,15 €  152,00 € 162,57 €  162,58 € 
Halbtags 357,54 €    96,00 € 130,77 €  130,77 € 
 
Kindergarten 
ganztags 389,45 €  139,00 € 129,72 €  129,73 € 
Teilzeit  281,01 €    74,00 € 103,50 €  103,51 € 
Halbtags 226,78 €    44,00 €   91,39 €    91,39 € 
 
Hort 
ganztags 237,13 €    79,00 €   79,06 €    79,07 € 
Teilzeit  177,74 €    44,00 €   66,87 €    66,87 € 
 
 
Sachverhalt: 
Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Nordwestmecklenburg hat am 07.11.2007 die 
finanzielle Beteiligung des Landkreises an den Kosten der Kindertageseinrichtungen als 
örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe für das Jahr 2008 beschlossen. 
Die Höhe der Landes- und Kreismittel ist geringer als im Jahr 2007 ausgefallen. 
 
Ursprünglich wollte der Landkreis Nordwestmecklenburg nur einen Beschluss der 
Gemeindevertretung vorgelegt haben, wenn der Anteil der Wohnsitzgemeinde mehr als 50 % 
beträgt. Da die Differenz zu den Landes- und Kreismitteln 2008 im Unterschied zu 2007 doch 
beträchtlich ist, wurden wir im März von der zuständigen Sachbearbeiterin des LK NWM 
informiert, dass hier doch ein Beschluss der Gemeindevertretung notwendig ist. Auf Grund 
der Sitzungsvorbereitung und der Sitzungstermine ist diese Vorlage jetzt erst zur 
Beschlussfassung in der Sitzung vorliegend 
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Finanzielle Auswirkungen: 
Bei einer folgenden durchschnittlichen Kinderzahl von Ventschower Kindern in der 
Kindertagestätte ergibt sich die dargestellte finanzielle Mehrausgabe im Haushaltsjahr 2008: 
 
 
 Belegung  Kosten 2007  Kosten 2008  Mehrausgabe 
 
Krippe: 
GT 2   5.368, 32 €  5.464,32 €  96,00 € 
TZ 1   1.896, 96 €  1.950,96 €  54,00 € 
 
Kiga 
GT 11   16.728,36 €  17.124,36 €  396,00 € 
TZ 11   13.201,32 €  13.663,32 €  462,00 € 
 
Gesamt:         1.008,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums  

Davon besetzte Mandate  

Davon anwesend  

Davon Ja- Stimmen  

Davon Nein- Stimmen  

Davon Stimmenthaltungen  

Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V  
 
 
 
 
 

Beschlüsse: 

19.05.2008 Gemeindevertretung Ventschow 
SI/11/GV11-25 Sitzung der Gemeindevertretung Ventschow 
Herr Linke erläutert kurz den Beschlussgegenstand. 
 

 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung Ventschow beschließt, sich ab dem 01.01.2008 gemäß § 20 KiföG 
M-V  mit 50 von Hundert an den Platzkosten für die Kindertagesstätte Ventschow, die nicht 
durch Landes- und Kreismittel gedeckt werden, zu beteiligen. 
 
Die Platzkosten werden wie folgt beschlossen: 
 
  Platzkosten   Anteil   Elternbeiträge  Anteil Gemeinde 
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     Land/Kreis 
 
Kinderkrippe 
ganztags 716,35 €  261,00 € 227,67 €  227,68 € 
Teilzeit  477,15 €  152,00 € 162,57 €  162,58 € 
Halbtags 357,54 €    96,00 € 130,77 €  130,77 € 
 
Kindergarten 
ganztags 389,45 €  139,00 € 129,72 €  129,73 € 
Teilzeit  281,01 €    74,00 € 103,50 €  103,51 € 
Halbtags 226,78 €    44,00 €   91,39 €    91,39 € 
 
Hort 
ganztags 237,13 €    79,00 €   79,06 €    79,07 € 
Teilzeit  177,74 €    44,00 €   66,87 €    66,87 € 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 9 
davon besetzte Mandate: 7 
davon Anwesende: 7 
Ja- Stimmen: 7 
Nein- Stimmen: - 
Stimmenthaltungen: - 
Befangenheit nach § 24 KV M-V: - 
 
 
 
 
 


